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INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft  

Jena 

 

– ISIN DE000A254211 – 

 

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der  

am Dienstag, den 19. Mai 2026, 

um 10:00 Uhr (MESZ), 

in den Räumen der Gesellschaft, Steinweg 10, 07743 Jena                                 

stattfindenden                                                                                                                           

ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hauptversammlung findet als Präsenzveranstaltung vor Ort statt. Den angemeldeten 

Aktionären wird ermöglicht, über das HV-Portal die Live-Übertragung der 

Hauptversammlung zu verfolgen und ohne persönliche Anwesenheit durch elektronische 

Briefwahl oder Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter das 

Stimmrecht auszuüben oder Dritte zu bevollmächtigen sowie bereits erfolgte 

Bevollmächtigungen zu übermitteln (zu den Einzelheiten vgl. nachfolgend unter II. 2.) 
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Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/1212 

 

A. Inhalt der Mitteilung  

1. Eindeutige Kennung des 

Ereignisses 

ordentliche Hauptversammlung (ISHOHV260519) 

2. Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung (NEWM) 

 

B. Angaben zum Emittenten  

1. ISIN DE000A254211 

2. Name des Emittenten INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft 

 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

Datum der Hauptversammlung 19. Mai 2026 (20260519) 

Uhrzeit der Hauptversammlung  10:00 Uhr MESZ (8:00 Uhr UTC) 

Art der Hauptversammlung 

 

ordentliche Hauptversammlung 

mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigen als physische Hauptversammlung (GMET) 

Ort der Hauptversammlung 

 

Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der 

Aktionäre: Steinweg 10, 07743 Jena, Deutschland 

Aufzeichnungsdatum 27. April 2026, 24:00 Uhr MESZ (20260427)  

Uniform Resource Locator (URL) https://www.intershop.com/de/hauptversammlung 

 

Blöcke D bis F  

Weitere Informationen über  

• die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D), 

• die Tagesordnung (Block E) sowie  

• die Angaben von Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block F)  

sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.intershop.com/de/hauptversammlung zu 

finden. 

  

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
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I. Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses 

sowie des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts (einschließlich 

des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB) und 

des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 

Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Die 

Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 daher keinen Beschluss zu 

fassen. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands 

a. Herrn Markus Dränert, 

b. Frau Petra Stappenbeck, 

c. Herrn Markus Klahn, 

für das Geschäftsjahr 2025 jeweils Einzelentlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats 

 

a. Herrn Frank Fischer, 

b. Herrn Günter Hagspiel, 

c. Herrn Hans Jürgen Rieder, 

d. Herrn Matthias Breuckmann, 

e. Herrn Ulrich Prädel, 

f. Herrn Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis, 

 

für das Geschäftsjahr 2025 jeweils Einzelentlastung zu erteilen. 
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4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2026 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses – vor, 

die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, zu bestellen, und zwar 

a. zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026;  

sowie 

b. für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 

Nr. 2 WpHG bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung für den Fall, dass sich 

der Vorstand für eine prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten 

entscheidet. 

 

5. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften haben gemäß § 162 Abs. 1 S. 1 

AktG jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen und diesen nach § 120a Abs. 4 AktG der 

Hauptversammlung zur Beschlussfassung über dessen Billigung vorzuzulegen. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist unter  

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung 

zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein. Der 

Bericht ist zudem gesondert über unsere Internetseite  

https://www.intershop.com/de/verguetungssystem 

für die Dauer von zehn Jahren zugänglich. 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer 

daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 

gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem 

Vergütungsbericht beigefügt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,  

den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das 

Geschäftsjahr 2025 zu billigen.  

 

6. Beschlussfassung über die Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats  

Der Aufsichtsrat besteht nach § 9 Abs. 1 S. 1 der Satzung aus vier Mitgliedern, die gemäß 

§§ 96 Abs.1, 101 Abs. 1 AktG von der Hauptversammlung gewählt werden.  

Herr Hans Jürgen Rieder ist gerichtlich als Aufsichtsratsmitglied nach dem Ausscheiden von 

Herrn Prof. Dr. Louis Velthuis aus dem Aufsichtsrat bestellt worden. Die gerichtliche 

Bestellung läuft zum Ende dieser Hauptversammlung aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Herrn Rieder durch Beschluss der Hauptversammlung erneut zu bestellen. Die Bestellung 

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
https://www.intershop.com/de/verguetungssystem
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erfolgt gemäß § 9 Abs. 5 der Satzung für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen 

Mitglieds. 

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor zu beschließen: 

- Herr Hans Jürgen Rieder, wohnhaft in Mannheim, Kaufmann, CEO der ACTICO GmbH 

wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, als 

Aufsichtsratsmitglied gewählt. 

Lebenslauf des Kandidaten:  

Hans Jürgen Rieder ist ein international erfahrener Manager mit Fokus auf Digitalisierung, 

Technologie und Transformation. Als CEO eines global tätigen Softwareunternehmens 

bringt er wertvolle Impulse für Innovation und Skalierung bei Intershop ein. Der studierte 

Kaufmann hat bei Société Générale und JBA Ratioplan gearbeitet und bei PwC beraten. 

Mehrere Jahre hatte er führende Positionen bei der SAP AG und war im Senior Leadership 

Team – zuletzt: Senior Vice President Global IT – Application Services. Als Vice President 

Group Head Applications bei ABB Ltd. verantwortete er alle globalen Applikationen und war 

bei UBS der Group Chief Technology Officer (CTO). 

Seit 2020 ist er CEO der Actico GmbH, einem weltweit tätigen Softwareunternehmen für 

regelbasierte Entscheidungsautomatisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz – 

insbesondere in der Finanz-, Versicherungs- und Industriebranche. 

Hans Jürgen Rieder bringt umfassende Erfahrung in der Digitalisierung komplexer 

Organisationen, in der Umsetzung internationaler Transformationsprojekte sowie in der 

strategischen Unternehmensführung mit. Mit seiner fachlichen Expertise und seinem 

globalen Blick bereichert er den Aufsichtsrat von Intershop in zentralen Zukunftsfragen – 

insbesondere bei Technologie, Skalierung und internationaler Ausrichtung.  

Sein Lebenslauf ist unter https://www.intershop.com/de/hauptversammlung zugänglich 

und wird auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein. 

Angaben zu den Mitgliedschaften in anderen gesetzlichen zu bildenden 

Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen 

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

Keine. 

Angaben zu den persönlichen und den geschäftlichen Beziehungen des Kandidaten 

zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der 

Gesellschaft beteiligten Aktionär 

Es bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung eines 

objektiv urteilenden Aktionärs maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen 

Beziehungen zwischen Herrn Rieder und der Gesellschaft und den Organen der 

Gesellschaft sowie zu einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. 

 

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
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7. Beschlussfassung über die Neuschaffung des Genehmigten Kapitals I und 

Satzungsänderung sowie Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals I 

 

Das bestehende, von der ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Mai 2024 beschlossene 

Genehmigte Kapital I in Höhe von EUR 7.200.000,00 wurde bisher in Höhe von EUR 

4.374.684,00 unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre ausgenutzt. Um es dem 

Vorstand auch in Zukunft zu ermöglichen, flexibel auf Marktgegebenheiten zu reagieren, und 

um die zwischenzeitliche Erhöhung des Grundkapitals bei der Bemessung der Kapitalia zu 

berücksichtigen, soll das bestehende Genehmigte Kapital I aufgehoben und ein neues 

Genehmigtes Kapital I in Höhe von EUR 9.450.000,00 mit einer erneuten Laufzeit von fünf 

Jahren neu geschaffen werden. Das neue Genehmigte Kapital I sieht eine erneuerte 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für Bar- und/oder Sacheinlagen in Höhe des 

genehmigten Kapitals in Höhe von 20 % des aktuellen Grundkapitals vor. 

Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG einen Bericht über die Gründe 

für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet, der auf der Website der 

Gesellschaft abrufbar ist (siehe unter II.8). 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

a. Der Vorstand wird für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser 

Ermächtigung in das Handelsregister ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig insgesamt um bis zu EUR 

9.450.000,00 durch Ausgabe von bis zu 9.450.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital I“).  

Den Aktionären steht grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht zu. Gemäß § 186 Abs. 

5 AktG können die neuen Aktien auch von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 

Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 

tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der anteilige Betrag des 

Grundkapitals der neuen Aktien insgesamt, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen 

wird, 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und des zum 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht 

überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 

des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG). Bei der Berechnung der 20%-Grenze ist der anteilige Betrag am 

Grundkapital anzurechnen, der auf neue Aktien entfällt, die in den 

vorausgegangenen zwölf Monaten vor der Ausnutzung unter Ausschluss des 

Bezugsrechtes gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

worden sind; und 
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- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage, insbesondere zum Zweck des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen, Forderungen oder 

sonstigen Vermögensgegenständen.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital I 

einschließlich des weiteren Inhalts der jeweiligen Aktienrechte einschließlich einer von 

§ 60 Abs. 2 S. 3 AktG abweichenden Gewinnanteilsberechtigung festzulegen. 

b. § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„2. Der Vorstand ist für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser 

Ermächtigung in das Handelsregister ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 

9.450.000,00 durch Ausgabe von bis zu 9.450.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen („Genehmigtes Kapital I“). 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht zu. Gemäß § 186 Abs. 

5 AktG können die neuen Aktien auch von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 

Abs. 1 Satz 1 oder §53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 

tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:   

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der anteilige Betrag des 

Grundkapitals der neuen Aktien insgesamt, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen 

wird, 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und des zum 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht 

überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 

des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG). Bei der Berechnung der 20%-Grenze ist der anteilige Betrag am 

Grundkapital anzurechnen, der auf neue Aktien entfällt, die in den 

vorausgegangenen zwölf Monaten vor der Ausnutzung unter Ausschluss des 

Bezugsrechtes gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

worden sind; und 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zweck des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen, Forderungen oder 

sonstigen Vermögensgegenständen.  

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 

I einschließlich des weiteren Inhalts der jeweiligen Aktienrechte einschließlich einer von 

§ 60 Abs. 2 S. 3 AktG abweichenden Gewinnanteilsberechtigung festzulegen.“ 
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c. Die von der Hauptversammlung vom 16. Mai 2024 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung 

des Grundkapitals durch Ausgabe von Aktien aus Genehmigtem Kapital I wird mit 

Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung des unter lit. a) und b) neu zu beschließenden 

Genehmigten Kapitals I aufgehoben. 

 

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des in der Hauptversammlung vom 20. Mai 2020 

beschlossenen Bedingten Kapitals, Änderung der Satzung 

 

Die Hauptversammlung hat dem Vorstand durch Beschluss der ordentlichen 

Hauptversammlung vom 20. Mai 2020 die Ermächtigung erteilt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 19. Mai 2025 Optionsschuldverschreibungen auszugeben, und hierfür 

ein bedingtes Kapital geschaffen. Auf Basis dieser Ermächtigung hatte der Vorstand im Juli 

2020 eine Optionsanleihe ausgegeben, die die Gesellschaft zwischenzeitlich vollständig zum 

Laufzeitende im Geschäftsjahr 2025 zurückgezahlt hat. Optionsrechte aus den 

Optionsanleihen bestehen daher nicht mehr. Die Ermächtigung zur Ausgabe neuer Anleihen 

ist abgelaufen. Das mit Beschluss vom 20. Mai 2020 geschaffene bedingte Kapital soll 

aufgehoben werden. Die bestehende, mit späterem Beschluss der Hauptversammlung vom 

16. Mai 2024 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und 

Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts und das Bedingte 

Kapital II bleiben hiervon unberührt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

a. Das Bedingte Kapital gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung wird aufgehoben und § 4 Abs. 3 der 

Satzung gestrichen. 

b. Das Bedingte Kapital II wird in Bedingtes Kapital umbenannt und § 4 Abs. 4 S. 1 wie folgt 

geändert: 

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.242.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.242.000 

auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).“ 

c. § 4 Abs. 4 wird zu § 4 Abs. 3. 
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II. Angaben und Hinweise zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung 

1. Teilnahme an der Hauptversammlung  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihrer Berechtigung 

bis zum Ablauf des Dienstags, den 12. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bei 

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft 

c/o HV-Management GmbH 

Postfach 420133 

68280 Mannheim 

per Telefax: +49 621 37909086 

per E-Mail: anmeldestelle@hv-management.de 

in Textform (§ 126 b BGB) anmelden. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den 

Geschäftsschluss des Montags, den 27. April 2026 (d.h. 24:00 Uhr MESZ) 

(„Nachweisstichtag“), des 22. Tages vor der Hauptversammlung, beziehen. Ein in Textform 

erstellter Berechtigungsnachweis durch den Letztintermediär gemäß § 67c AktG ist 

ausreichend. Der Nachweis hat in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.  

Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Verfügbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 

Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 

Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von 

Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 

Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von 

Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 

besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, 

soweit sie sich insoweit nicht bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Berechtigungsnachweises bei der vorgenannten Stelle 

werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Diese sollen 

den Aktionären als Ausweis für die Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts dienen. 

Sie enthalten zusätzlich die Zugangsdaten, die für die Nutzung des passwortgeschützten HV-

Portals benötigt werden, um die Hauptversammlung nicht vor Ort, sondern über Livestream 

zu verfolgen und um ggfls. dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht und Weisungen zu erteilen 

oder einen Dritten zu bevollmächtigen.  

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten und der Zugangsdaten sicherzustellen, bitten 

wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. 

 

 

mailto:anmeldestelle@hv-management.de
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2. Zugangsberechtigung zum HV-Portal zur Verfolgung der Liveübertragung der 

Hauptversammlung, zur elektronischen Briefwahl und Erteilung von Vollmacht und 

Weisung an den Stimmrechtsvertreter und der Übermittlung von an Dritte erteilten 

Vollmachten  

Die ordentliche Hauptversammlung wird als Präsenzversammlung abgehalten. Die 

Versammlung wird aber zugleich für unsere zur Hauptversammlung angemeldeten 

Aktionäre und deren Bevollmächtigte vollständig in Bild und Ton live über das HV-Portal 

übertragen. Außerdem eröffnen wir unseren zur Hauptversammlung rechtzeitig 

angemeldeten Aktionären und deren Bevollmächtigten erneut die Möglichkeit, über das HV-

Portal ab dem Nachweisstichtag bis zum durch den Versammlungsleiter in der 

Hauptversammlung am 19. Mai 2026 festzulegenden Zeitpunkt des Beginns der Abstimmung 

den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und 

Weisungen zu erteilen bzw. diese zu ändern oder zu widerrufen. Sie können zudem Dritte 

über das HV-Portal bevollmächtigen oder bereits erfolgte Bevollmächtigungen übermitteln 

oder ihr Stimmrecht auch im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben. 

Das HV-Portal ist unter der Internetadresse https://www.intershop.com/de/hauptversammlung 
zugänglich. Es ist passwortgeschützt. Die Nutzung des HV-Portals setzt deshalb den 

vorherigen Erhalt der Zugangsdaten (Eintrittskartennummer und PIN) voraus. Diese finden 

sich auf den vorstehend unter Ziffer 1. beschriebenen Eintrittskarten, die Sie nach Ihrer 

Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten. Die Nutzung des HV-Portals durch einen 

Bevollmächtigten setzt voraus, dass dieser zuvor die erforderlichen Zugangsdaten erhält. 

Dies erfolgt entweder, indem bereits die Eintrittskarte auf den Namen des Bevollmächtigten 

ausgestellt wird oder indem der Vollmachtgeber dem Bevollmächtigten die Zugangsdaten 

weiterleitet. 

3. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

Etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG können an 

folgende Adresse übersandt werden: 

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft 

Investor Relations 

Steinweg 10  

07743 Jena 

E-Mail: hauptversammlung@intershop.de 

Bis spätestens zum Ablauf des Montags, den 4. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei dieser 

Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge und 

Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter 

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung zugänglich gemacht. Eventuelle 

Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

veröffentlicht. 

Gemäß § 126 Abs. 2 AktG bzw. gemäß §§ 127 Satz 1, 126 Abs. 2 AktG müssen Gegenanträge 

und deren Begründung sowie die Wahlvorschläge in den dort aufgelisteten Fällen nicht 

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
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zugänglich gemacht werden, z. B. wenn sich dadurch der Vorstand strafbar machen oder 

wenn aufgrund des Antrags ein gesetzes- oder satzungswidriger Beschluss der 

Hauptversammlung ergehen würde. Des Weiteren muss eine Begründung nicht zugänglich 

gemacht werden, wenn diese insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge 

müssen insbesondere nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Wahlvorschlag nicht den 

Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der zu wählenden Person/en enthält oder 

wenn keine Angaben der zu wählenden Person/en zu der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

erfolgt sind. 

Der Vorstand der Gesellschaft behält sich vor, Gegenanträge und ihre Begründungen 

zusammenzufassen, wenn mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der 

Beschlussfassung Gegenanträge stellen. 

4. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß 

§ 122 Absatz 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen entweder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00, das 

entspricht mindestens 500.000 Stückaktien, am Grundkapital oder den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals erreichen, können schriftlich (§ 126 BGB) verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 

Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das schriftliche Verlangen muss der 

Gesellschaft bis zum Ablauf des Samstags, den 18. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen 

sein. Wir bitten, ein derartiges Verlangen an folgende Postadresse zu richten: 

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 

Steinweg 10 

07743 Jena 

Eine etwaige bekanntmachungspflichtige Ergänzung der Tagesordnung wird unverzüglich 

nach Zugang des Verlangens bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht und 

solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 

dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie wird auch auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.intershop.com/de/hauptversammlung 

zugänglich gemacht. 

5. Verfahren für die Stimmabgabe mittels elektronischer Briefwahl oder durch einen 

Bevollmächtigten 

Das Stimmrecht kann persönlich, durch Bevollmächtigte (zum Beispiel durch die 

depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person), durch den 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vor Ort oder per 

elektronischer Briefwahl über das HV-Portal ausgeübt werden. In all diesen Fällen ist für eine 

rechtzeitige Anmeldung mit Nachweis des Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. 

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
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a. Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Der Vorstand hat aufgrund der ihm in § 15 Abs. 5 der Satzung erteilten Ermächtigung 

beschlossen, eine Stimmabgabe mittels elektronischer Briefwahl vorzusehen. Deshalb 

können Aktionäre und deren Bevollmächtigte das Stimmrecht auch, ohne an der 

Versammlung teilzunehmen, im Wege der elektronischen Briefwahl im Vorfeld der 

Hauptversammlung sowie während der Hauptversammlung ausüben. Zur Ausübung 

des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte 

– berechtigt, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz 

nachgewiesen haben. Die Stimmabgabe erfolgt dabei elektronisch im HV-Portal der 

Gesellschaft über die Internetseite der Gesellschaft 

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung gemäß dem dafür vorgesehenen 

Verfahren. Die Stimmabgabe über das HV-Portal ist ab dessen Freischaltung bis zum 

Zeitpunkt des Beginns der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der 

Hauptversammlung am 19. Mai 2026 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmung können 

auch bereits abgegebene Stimmen jederzeit geändert oder widerrufen werden. Der von 

der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter wird insoweit von einer ihm erteilten 

Vollmacht keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten. 

b. Vollmachten / Stimmrechtsvertreter 

Wie bereits dargestellt, können Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung 

teilnehmen, ihr Stimmrecht und ihre versammlungsbezogenen Rechte in der 

Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch im Fall einer 

Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis 

des Anteilsbesitzes - wie vorstehend beschrieben - erforderlich. Bevollmächtigt der 

Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 

zurückweisen. 

aa. an Dritte 

Aktionäre können einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 

Person ihrer Wahl zur Ausübung von Stimmrechten und ihrer sonstigen Rechte in der 

Hauptversammlung bevollmächtigen.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen vorbehaltlich der nachfolgend dargestellten 

Sonderfälle der Textform (§ 126b BGB).  

Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf können hierbei insbesondere über das 

unter der Internetadresse https://www.intershop.com/de/hauptversammlung 

zugängliche HV-Portal gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren oder unter folgender 

Adresse erfolgen: 

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft 

c/o HV-Management GmbH 

Postfach 420133 

68280 Mannheim 

E-Mail: vollmacht@hv-management.de 

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
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Bei einer Vollmacht an Dritte, die nicht in der Hauptversammlung selbst vorgelegt wird 

und auch nicht über das HV-Portal erfolgt, sondern unter Nutzung der vorgenannten 

Adresse, muss diese bis spätestens 17. Mai 2026 (24:00 Uhr (MESZ)) an die vorgenannte 

Anschrift gesendet oder an die angegebene E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte Datei 

im pdf-Format) übermittelt werden.  

Bei der Vollmachtserteilung über das HV-Portal ist die Nutzung der darin enthaltenen 

Dialogführung und Bildschirmformulare erforderlich. Im Interesse einer reibungslosen 

Abwicklung bitten wir bei Vollmachtserteilungen, die durch Erklärung gegenüber der 

Gesellschaft erfolgen, die bereitgestellten Formulare zu verwenden. Ein Formular für 

die Erteilung der Vollmacht wird jedem Aktionär auf ein an die Gesellschaft unter der 

oben genannten Adresse gerichtetes Verlangen übermittelt und ist auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://www.intershop.com/de/hauptversammlung 

herunterladbar.  

Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer 

diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution gelten Besonderheiten; 

die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu 

Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form 

der Vollmacht abzustimmen.  

bb. an den Stimmrechtsvertreter 

Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter gelten die nachfolgenden Besonderheiten: 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch den von der Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung bei der 

Ausübung ihres Stimmrechts vertreten zu lassen. Soweit der von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, muss diesem dazu eine Vollmacht 

und in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne 

diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, 

weisungsgemäß abzustimmen; er kann die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen 

ausüben. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine Weisung erteilt wird, wird 

der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an der Abstimmung nicht 

teilnehmen. Abgesehen von der Stimmrechtsausübung steht der von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung, um in der Hauptversammlung 

Fragen oder Anträge zu stellen. Der von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter wird von einer ihm erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen 

und das Stimmrecht aus den betreffenden Aktien nicht ausüben, soweit diese in der 

Hauptversammlung durch einen physisch präsenten anderen Bevollmächtigten oder 

den physisch präsenten Aktionär vertreten sind. 

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter kann über das unter der Internetadresse 

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung zugängliche HV-Portal gemäß dem 

dort vorgesehenen Verfahren erfolgen. Auf diesem Weg können Vollmacht und 

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
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Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter auch noch am Tag der Hauptversammlung, und zwar bis zum 

Zeitpunkt des durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 19. Mai 

2026 festzulegenden Beginns der Abstimmung, erteilt, geändert oder widerrufen 

werden. 

Alternativ kann die Erteilung von Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des 

Stimmrechts an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie deren 

Änderung und Widerruf über die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten 

Vollmachtsformulare erfolgen. Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 

wollen, müssen die (in Textform) ausgefüllte Vollmacht und Weisungen bzw. deren 

Änderung oder Widerruf, sofern sie nicht in der Hauptversammlung selbst erklärt 

werden, bis spätestens 17. Mai 2026 (24:00 Uhr (MESZ)) an die vorgenannte Anschrift 

senden oder an die angegebene E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte Datei im pdf-

Format) übermitteln. Darüber hinaus besteht auch während der Hauptversammlung 

bis zum Beginn der Abstimmungen die Möglichkeit, dem Stimmrechtsvertreter vor Ort 

oder über das HV-Portal Vollmacht und Weisungen zu erteilen.  

Sollten Aktionäre ihre Vollmacht und Weisung an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter auf unterschiedlichen Übermittlungswegen erteilt haben, 

betrachten wir unabhängig vom Eingangsdatum die Vollmacht und Weisungen mit dem 

jüngsten Ausstellungszeitpunkt als verbindlich. Wenn darüber hinaus auf 

unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen 

eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt ausgestellt wurde, werden diese in 

folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per HV-Portal, 2. per E-Mail und 3. in 

Papierform. 

6. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 AktG  

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Nach § 17 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende der Versammlung jedoch 

ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken. Er 

ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs 

einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den 

einzelnen Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen Redner zu setzen. Außerdem ist der 

Vorstand berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz abschließend geregelten Fällen (§ 131 

Abs. 3 AktG) die Auskunft zu verweigern, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem 

verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. 
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7. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 

Gesellschaft EUR 18.956.975,00 und ist in 18.956.975 auf den Inhaber lautende Stückaktien 

eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl 

der Stimmrechte 18.956.975 beträgt. 

8.  Zugänglich zu machende Unterlagen 

Folgende Unterlagen sind auf der Internetseite der INTERSHOP Communications 

Aktiengesellschaft unter https://www.intershop.com/de/hauptversammlung von der 

Einberufung der Hauptversammlung an zugänglich: 

- der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss sowie der 

zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht (einschließlich des 

erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB) für das 

Geschäftsjahr 2025 und der Bericht des Aufsichtsrats; 

-  der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025; 

- der Lebenslauf des Aufsichtsrats-Kandidaten Hans Jürgen Rieder; 

- der Bericht des Vorstands zu TOP 7 gemäß §§ 203 Abs. 2 AktG, 186 Abs. 4 S. 2 AktG. 

Unter https://www.intershop.com/de/hauptversammlung sind außerdem die gemäß § 124a 

AktG zu veröffentlichenden Informationen sowie weitergehende Erläuterungen zu den 

Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG zugänglich. Nach 

der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse dort bekannt gegeben. 

 

Jena, im April 2026 

 

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand 

 

  

https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
https://www.intershop.com/de/hauptversammlung
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Information zum Datenschutz für Aktionäre  

 

1. Allgemeine Informationen 

a. Einleitung 

Die INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft legt großen Wert auf Datenschutz 

und die Wahrung der Privatsphäre. Mit den folgenden Datenschutzhinweisen möchten 

wir unsere Aktionäre über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und ihre 

diesbezüglichen Rechte gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen, insbesondere 

der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO), im 

Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der 

Hauptversammlung informieren. 

b. Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft 

Steinweg 10 

07743 Jena 

Germany 

Tel.: +49 3641 50-0 

E-Mail: LegalGermany@intershop.de 

c. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

E-Mail:  DatenschutzBeauftragter@intershop.de 

Postadresse: INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft 

Datenschutzbeauftragter 

Steinweg 10 

07743 Jena 

2. Informationen bezüglich der Verarbeitung 

a. Datenkategorien 

Wir verarbeiten insbesondere folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

• Vor- und Nachname, 

• Anschrift, 

• Sitz/Wohnort, 

• Aktienanzahl, 

• Besitzart der Aktien und 

• Nummer der Eintrittskarte. 

Darüber hinaus können wir auch die personenbezogenen Daten eines von einem 

Aktionär benannten Bevollmächtigen (insbesondere dessen Name sowie dessen 

Wohnort) verarbeiten. Sofern Aktionäre oder ihre Vertreter mit uns in Kontakt treten, 

mailto:LegalGermany@intershop.de
mailto:DatenschutzBeauftragter@intershop.de
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verarbeiten wir zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um 

etwaige Anliegen zu beantworten (etwa die vom Aktionär oder Vertreter angegebenen 

Kontaktdaten, wie z.B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer). Weiterhin verarbeiten wir 

auch Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung. 

b. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Wir verwenden personenbezogene Daten, um Aktionären die Teilnahme an und die 

Ausübung von Rechten im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die 

Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung sowie zur Ermöglichung der 

Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und der Ausübung von Rechten im 

Wege der elektronischen Kommunikation zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist das AktG in Verbindung mit Art. 6 

Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO. 

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten gegebenenfalls auch zur 

Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben 

sowie aktien-, wertpapier-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in 

Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO. 

Sämtliche Aktien der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft sind 

Inhaberaktien. Anders als bei Namensaktien führt die INTERSHOP Communications 

Aktiengesellschaft kein Aktienregister im Sinne von § 67 AktG, in das Name, 

Geburtsdatum und Adresse des Aktionärs sowie die Stückzahl der Aktien einzutragen 

sind. 

c. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 

Wir bedienen uns zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der 

Hauptversammlung zum Teil externer Dienstleister (insbesondere bei Versand der 

Einladung zur Hauptversammlung sowie bei der Anmeldung zur Hauptversammlung 

und der elektronischen Durchführung). Dienstleister, die zum Zwecke der Vorbereitung, 

Abwicklung und Nachbereitung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten 

von uns nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten 

Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach 

Weisung der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft. Jeder unserer 

Mitarbeiter und alle Mitarbeiter von externen Dienstleistern, die Zugriff auf 

personenbezogene Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese 

Daten vertraulich zu behandeln. 

d. Datenquellen 

Wir bzw. unsere damit beauftragten Dienstleister erhalten die personenbezogenen 

Daten der Aktionäre in der Regel von den Kreditinstituten der Aktionäre, die diese mit 

der Verwahrung unserer Aktien beauftragt haben (sog. Depotbanken) sowie durch die 

Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung. 
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e. Speicherdauer 

Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die 

Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Grundsätzlich anonymisieren oder löschen 

wir personenbezogene Daten, soweit uns nicht gesetzliche Nachweis- und 

Aufbewahrungsvorschriften zu einer weiteren Speicherung verpflichten oder eine 

längere Speicherung im Rahmen von gerichtlichen Verfahren erforderlich ist. 

3. Rechte von Betroffenen 

Als Betroffene können sich Aktionäre jederzeit mit einer formlosen Mitteilung unter den oben 

unter 1.c) genannten Kontaktdaten an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, um ihre 

Rechte, deren Voraussetzungen im Einzelfall zu prüfen sind, gemäß der DSGVO auszuüben. 

Dazu zählen insbesondere: 

• das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten 

zu erhalten (Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO), 

• das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Ergänzung unvollständiger Daten 

zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO), 

• das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, sowie, falls die 

personenbezogenen Daten veröffentlicht wurden, die Information an andere 

Verantwortliche über den Antrag auf Löschung (Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO), 

• das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen (Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO). 

Betroffene Personen haben ferner das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

einzureichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einberufung der Tagesordnung zur Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) vom 

7. April 2026 bekannt gemacht. 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor Relations Kontakt  

INTERSHOP Communications AG 

Steinweg 10 

D-07743 Jena 

Telefon: +49 3641 50 1000 

E-Mail: ir@intershop.de 

www.intershop.de 
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